


Bestattungsvorsorgevertrag: 

Die eigene Bestattung planen 

und finanziell absichern. 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, für die eigene 
Beerdigung vorzusorgen. Besonders sicher geht das mit 
einem Bestattungsvorsorgevertrag. Erfahren Sie, was 
dieser beinhaltet und welche Vorteile er hat. 

Bei einer Bestattung geht es darum, die verstorbene 
Person ein letztes Mal zu begleiten und auf persönliche 
Weise Abschied zu nehmen. Der Ablauf kann sehr unter­
schiedlich ausfallen. Auch in Bezug auf die Kosten sind 
Pauschalaussagen dadurch kaum möglich. Nicht selten 
bewegen sich die Gesamtkosten in einer Spanne zwischen 
8.000 und 20.000 €. Ausschlaggebend ist dabei auch, um 
welche Art der Bestattung es sich handelt: 

Bestattung - Bestatter (ab ca. 3.000 €) 

• Sarg inkl. Innenausstattung
• Ggf. Urne
• Ggf. Kremation
• Sterbekleidung, ggf. eigene Kleidung
• Versorgung des Verstorbenen
• Überführungen
• Erledigung der Formalitäten
• Amtsarzt, Trauerredner, Kirchengebühren, Musik
• Traueranzeigen, Trauerbriefe, Danksagungen
• Trauerkaffee
• Sonstiges

Gern stehen auch wir Ihnen für ein unverbindliches, erstes 
Gespräch zur Verfügung. 

Bereits zu Lebzeiten können Sie alle hier genannten Leis­
tungen in einem Treuhand-Vorsorgevertrag zur Bestat­
tungsvorsorge und Dauergrabpflege sicher vereinbaren. 
Sprechen Sie uns an. 

Ihre FGG berät Sie dazu gerne. 

FGG Friedhofsgärtner Gelsenkirchen eG 
Middelicher Straße 89 
45892 Gelsenkirchen 

Grabpflege: Mit diesen Kosten 
können Sie rechnen. 

Ein Grab bleibt meist über viele Jahre hinweg bestehen -oft 
zwischen 20 und 30 Jahren. Es ist ein Ort des Erinnerns, des 
lnnehaltens und der Nähe, an dem Trauer und Dankbarkeit 
ihren Platz finden. Ein gepflegtes Grab bewahrt nicht nur die 
Erinnerung an einen geliebten Menschen, sondern zeigt auch 
Wertschätzung und Verbundenheit über den Tod hinaus. 
Damit dieser besondere Ort dauerhaft schön und würdevoll 
bleibt, braucht er liebevolle Pflege. Wer sich darum kümmert, 
welche Aufgaben dazugehören und wie die Pflege organisiert 
werden kann, lässt sich ganz individuell regeln. 

Grabpflege pro Jahr in Abhängigkeit von der Grabart und 
Grabgröße: 

• Urnengrab ab ca. 90 €
• Sarg-Reihengrab ab ca. 120 €
• Sarg-Wahlgrab ab ca. 150 €
• Dekoration der Grabstätte nach der Beerdigung
• Erstbepflanzung des Grabes
• Kontinuierliche Grabpflege, Gießen
• Jahreszeitliche Wechselbepflanzung
• Kerzen, Gedenktagsfloristik
• Notwendige Überholungen der Grabstätte innerhalb der

Nutzungszeit
• Beheben von Sinkschäden und anderen Schäden der

Bepflanzung
• Sonstiges

Auch hier stehen wir-die FGG und die Sparkasse 
Gelsenkirchen -für ein unverbindliches, erstes Gespräch zur 
Verfügung. Im Falle einer gewünschten Finanzierung können 
Sie sich in allen Geschäftsstellen und Filialen der Sparkasse 
Gelsenkirchen beraten lassen. 

Das Wichtigste 

Bei einem Ratenkredit leihen Sie sich Geld, das Sie in 
festen Monatsraten für eine bestimmte Laufzeit samt 
Zinsen zurückzahlen. 

Bevor Sie einen Antrag stellen, hilft eine Haushaltsrech­
nung, Ihr verfügbares Budget für die Ratenhöhe zu ermit­
teln. 

Bei den Zinssätzen orientieren sich Kreditinstitute am 
aktuellen Marktgeschehen -Sie erhalten ein individuelles 
Angebot und können dann entscheiden. 

Planungssicherheit 

Mit dem Betrag werden Ihre Bestattungspläne individuell 
umgesetzt. 

Durch die festgelegte Rate und Laufzeit können Sie die 
benötigte Summe übersichtlich und strukturiert abbe­
zahlen und wissen genau, welchen monatlichen Aufwand 
Sie dafür haben. 

So funktioniert es am schnellsten: 

Reichen Sie uns dazu bitte folgende Unterlagen ein, sofern 
Sie Ihr Girokonto nicht bei der Sparkasse Gelsenkirchen 
führen: 

• aktuelle Einkommensnachweise (Lohnabrechnung,
Rentenbescheid o. ä.),

• Ihren gültigen Personalausweis,
• Ihre persönliche Steueridentifikationsnummer und
• Kontoauszüge der letzten 90 Tage.

Wir prüfen Ihr Anliegen unverbindlich, wenn Sie 

• volljährig sind,
• Ihren Wohnsitz in Deutschland haben,
• über eine deutsche Bankverbindung verfügen und
• eine positive Bonitätsbewertung durch die Schufa

erhalten.

Unsere Empfehlung: 

Bereits zu Lebzeiten sollten Kontovollmachten und/ oder 
(Bank-) Vorsorgevollmachten mit der Sparkasse 
besprochen werden. 

Die frühzeitige Klärung dieser Vollmachten erleichtert 
viele Angelegenheiten im Nachlassfall und sorgt für eine 
einfachere Abwicklung. 


